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Anlage 2 
 
§§ 8, 8a KAG SH 
 
 

§ 8/ Beiträge 

(1) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau und Umbau sowie die  
Erneuerung der notwendigen öffentlichen Einrichtungen sind nach festen Verteilungsmaßstäben 
von denjenigen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, zur Nutzung von Grundstücken 
dinglich Berechtigten und Gewerbetreibenden zu erheben, denen hierdurch Vorteile erwachsen. 
Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu bemessen. Bei Straßenbaumaßnahmen tragen die Bei-
tragsberechtigten mindestens fünfzehn vom Hundert des Aufwandes. Tiefenmäßige Begrenzungen 
sind zulässig. 

(2) Der Aufwand, der erforderlich ist, um ein Grundstück an Versorgungs- oder Entwässerungsleitun-
gen anzuschließen, kann in die Kosten der Maßnahme einbezogen werden. Es ist aber auch  
zulässig, einen besonderen Beitrag zu erheben. 

(3) Der Aufwand ist nach den tatsächlich entstandenen Kosten oder nach Einheitssätzen unter  
Berücksichtigung der Leistungen und Zuschüsse Dritter zu ermitteln. Wird der Aufwand bei  
leitungsgebundenen Einrichtungen nach Einheitssätzen erhoben, wird für bestehende Anlagen die 
Berücksichtigung des Wiederbeschaffungszeitwertes zugelassen. Zum Aufwand gehören auch der 
Wert der Grundstücke, die der Träger der Maßnahme einbringt, sowie die Kosten, die der  
abgabenberechtigten Körperschaft dadurch entstehen, dass sie sich eines Dritten bedient. Die 
Einheitssätze sind nach den durchschnittlichen Kosten festzusetzen, die im Gebiet der Beitrags-
berechtigten oder des Beitragsberechtigten üblicherweise für vergleichbare öffentliche Einrich-
tungen aufzuwenden sind. Bei leitungsgebundenen Einrichtungen oder Anlagen, die der Versor-
gung oder Abwasserbeseitigung dienen, kann der durchschnittliche Aufwand für die gesamte  
Einrichtung oder Anlage veranschlagt und zugrunde gelegt werden. 

(4) Der Aufwand kann für bestimmte Abschnitte einer öffentlichen Einrichtung ermittelt und abgerech-
net werden; dies gilt für den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Teilstrecken von öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen entsprechend. Beiträge können für Teile der öffentlichen Einrich-
tungen selbständig erhoben werden (Kostenspaltung). Die Beitragspflicht entsteht mit dem Ab-
schluss der Maßnahme, die für die Herstellung, den Ausbau oder Umbau der öffentlichen Einrich-
tung oder von selbständig nutzbaren Teilen erforderlich sind. Auf Beiträge können angemessene 
Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der Ausführung der Maßnahme begonnen wird. 

(5) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümerin oder 
Eigentümer des Grundstücks, zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte oder Berechtigter 
oder Inhaberin oder Inhaber des Gewerbebetriebes ist. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die 
Wohnungs- und Teileigentümerinnen und Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem  
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentümerinnen und Miteigentümer, mehrere aus dem 
gleichen Grund dinglich Berechtigte oder mehrere Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber sind 
Gesamtschuldnerinnen und/oder Gesamtschuldner. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Vorauszahlungen 
entsprechend. Eine geleistete Vorauszahlung ist bei Erhebung des endgültigen Beitrags gegen-
über der Schuldnerin oder dem Schuldner des endgültigen Beitrags zu verrechnen. 

(6) Die oder der Beitragsberechtigte kann die Ablösung des Beitrages vor Entstehung der Beitrags-
schuld zulassen. Das Nähere ist in der Satzung zu bestimmen. 
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(7) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechtes oder 
von Wohnungs- oder Teileigentum auf diesem. 

(8) Sind Baumaßnahmen an Straßen, die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, deshalb be-
sonders kostspielig, weil die Straßen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung oder Ausbeutung 
von Grundstücken oder im Zusammenhang mit einem gewerblichen Betrieb außergewöhnlich  
abgenutzt werden, so können zur Deckung der Mehrkosten von den Eigentümerinnen und Eigen-
tümern oder zur Nutzung dinglich Berechtigten dieser Grundstücke oder von diesen Unternehmen 
besondere Straßenbeiträge erhoben werden. Diese sind nach den Mehrkosten zu bemessen, die 
die oder der Beitragspflichtige verursacht. 

(9) In der Satzung kann bestimmt werden, dass der Beitrag und eine Vorauszahlung auf den Beitrag 
auf Antrag der Beitragsschuldnerin oder des Beitragsschuldners durch Bescheid in eine Schuld 
umgewandelt wird, die in höchstens 20 Jahresleistungen zu entrichten ist. Der Antrag ist vor Fällig-
keit des Beitrags beziehungsweise der Vorauszahlung zu stellen. Wird der Beitrag früher als einen 
Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig, so ist der Antrag innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe zu stellen. In dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahres-
leistungen zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist jährlich mit höchstens drei vom Hundert über 
dem zu Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 
verzinsen. Der Beitragsschuldner kann am Ende jeden Jahres den Restbetrag ohne weitere Zins-
verpflichtung tilgen. Die Jahresraten sind wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 10 Absatz 1 
Nummer 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. Bei Veräuße-
rung des Grundstücks oder des Erbbaurechts wird der Beitrag in voller Höhe des Restbetrags  
fällig. 

 
§ 8 a/ Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen 

(1) Die Gemeinden können durch Satzung bestimmen, dass anstelle der Erhebung einmaliger  
Beiträge die jährlichen Investitionsaufwendungen für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
(Verkehrsanlagen) ihres gesamten Gebiets oder einzelner Abrechnungseinheiten (Gebietsteile) als 
wiederkehrender Beitrag auf alle in dem Gebiet oder in der Abrechnungseinheit gelegenen Grund-
stücke verteilt werden, denen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der im Abrechnungs-
gebiet gelegenen Verkehrsanlagen ein besonderer Vorteil geboten wird. Die Entscheidung über die 
eine Einheit bildenden Verkehrsanlagen trägt die Gemeinde in Wahrnehmung ihres Selbstver-
waltungsrechts unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Einer weitergehenden Begründung 
bedarf die Entscheidung nur, wenn statt sämtlicher Verkehrsanlagen des gesamten Gebiets der 
Gemeinde lediglich Verkehrsanlagen einzelner, von einander abgrenzbarer Gebietsteile als einheit-
liche öffentliche Einrichtung bestimmt werden. 

(2) Die zu einem Abrechnungsgebiet zusammengefassten Verkehrsanlagen gelten als einheitliche 
kommunale Einrichtung. Die Bildung eines Abrechnungsgebiets setzt voraus, dass die Straßen in 
einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang stehen. Ein derartiger Zusammenhang kann 
insbesondere deshalb gegeben sein, weil die Verkehrsanlagen 

1. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Gemeinde oder 
2. innerhalb selbständiger städtebaulicher Einheiten oder 
3. innerhalb einzelner Baugebiete (§ 1 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung) 

 liegen. Die Abrechnungsgebiete sind in der Satzung zu bestimmen. 
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(3) Der Beitragssatz wird ermittelt, indem die jährlichen Investitionsaufwendungen für alle Verkehrs-
anlagen des Abrechnungsgebiets nach Abzug des Gemeindeanteils (Absatz 4) auf die Grundstü-
cke verteilt werden, die der Beitragspflicht nach Absatz 1 unterliegen. Bei der Ermittlung des  
Beitragssatzes kann anstelle der jährlichen Investitionsaufwendungen vom Durchschnitt der im 
Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen ausgegangen werden. 
Weichen nach Ablauf dieses Zeitraums die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten  
Investitionsaufwendungen ab, so ist das Beitragsaufkommen der folgenden Jahre entsprechend 
auszugleichen. 

(4) Bei der Ermittlung der Beiträge bleibt ein dem Vorteil der Allgemeinheit entsprechender Teil 
(Gemeindeanteil) außer Ansatz, der dem nicht den Beitragsschuldnern zuzurechnenden Verkehrs-
aufkommen entspricht. Der Gemeindeanteil ist in der Satzung festzulegen und beträgt nicht  
weniger als 15 vom Hundert des Aufwandes. 

(5) Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Kalender-
jahr. Auf die Beitragsschuld können ab Beginn des Kalenderjahres angemessene Vorauszah-
lungen verlangt werden. 

(6) Im Übrigen gilt § 8 Abs. 5 und 7 entsprechend. 

(7) Um eine Doppelbelastung von Grundstückseigentümerinnen oder Grundstückseigentümern oder 
Erbbauberechtigten zu vermeiden, treffen die Gemeinden durch Satzung Überleitungsregelungen 
für die Fälle, in denen vor oder nach der Einführung des wiederkehrenden Beitrags Erschließungs-
beiträge oder Ausgleichsbeträge nach dem Baugesetzbuch oder Kosten der erstmaligen Her-
stellung aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge, insbesondere Erschließungsverträge, sonstiger 
städtebaulicher Verträge oder aufgrund eines Vorhaben- und Erschließungsplans nach dem Bau-
gesetzbuch geleistet worden sind oder zu leisten sind. Entsprechendes gilt, wenn von einmaligen 
Beiträgen nach § 8 auf wiederkehrende Beiträge oder wenn von wiederkehrenden Beiträgen auf 
einmalige Beiträge umgestellt wird. Für Fälle nach Satz 1 und Satz 2, erste Alternative ist ein Zeit-
raum zu bestimmen, innerhalb dessen die Grundstücke bei der Ermittlung des wiederkehrenden 
Beitrags nicht berücksichtigt und nicht beitragspflichtig werden. Bei der Bestimmung des Zeitraums 
sollen die übliche Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen und der Umfang der einmaligen Belastung 
berücksichtigt werden. Bei der Umstellung von wiederkehrenden Beiträgen auf einmalige Beiträge 
ist in der Satzung der Umfang der Anrechnung von geleisteten wiederkehrenden Beiträgen auf den 
nächsten einmaligen Beitrag zu bestimmen. Dabei können wiederkehrende Beiträge, die nach der 
letzten mit wiederkehrenden Beiträgen finanzierten Investitionsmaßnahme an der Verkehrsanlage 
gezahlt worden sind, auf den einmaligen Beitrag angerechnet werden. Wiederkehrende Beiträge, 
deren Zahlung, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht nach § 8 Abs. 4 
Satz 3, länger als der Zeitraum der üblichen Nutzungsdauer zurückliegt, können auf den ein-
maligen Beitrag nicht angerechnet werden. 

(8) Soweit für Straßenbaumaßnahmen bereits Vorauszahlungen nach § 8 Abs. 4 Satz 4 erhoben  
worden sind, bestimmt die Gemeinde durch Satzung, ob die Straßenbaumaßnahme nach der zum 
Zeitpunkt der Erhebung der Vorauszahlung geltenden Regelung abgerechnet und abgeschlossen 
oder ob diese in den wiederkehrenden Beitrag einbezogen werden soll. 


